
Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Die Stadt Braunschweig erlässt folgende Allgemeinverfügung:  

 

1. Heimen für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderun-
gen nach § 2 Abs. 2 NuWG, ambulant betreuten Wohngemeinschaften und besonderen 
Formen des betreuten Wohnens gem. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 NuWG sowie ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der lntensivpflege, die nicht in den Geltungs-
bereich des NuWG fallen, wird die Aufnahme von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern 
untersagt. 
Ausgenommen von diesem Aufnahmestopp sind Einrichtungen, in denen gewährleistet 
ist, dass neu aufzunehmende Bewohnerinnen und Bewohner für einen Zeitraum von 14 
Tagen separiert von den übrigen Bewohnern und Bewohnerinnen in Quarantäne unterge-
bracht werden. Darüber hinaus zulässig ist die Aufnahme von aus dem Krankenhaus zu 
entlassenden Patientinnen und Patienten in solitären Kurzzeitpflege- oder Reha-Einrich-
tungen, die gezielt für diese Funktion hergerichtet und zur Kurzzeitpflege ermächtigt wur-
den. Weitere Ausnahmen können im Einzelfall in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
der Stadt Braunschweig zugelassen werden. 

2. Ambulant betreute Wohngemeinschaften gem. § 2 Abs. 3 NuWG, Formen des betreuten 
Wohnens gem. § 2 Abs. 4 NuWG und ambulant betreute Wohngemeinschaften zum 
Zweck der lntensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen, haben die 
erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung von generellen Besuchs bzw. Betretungs-
verboten zu treffen. Von diesem Gebot sind Ausnahmen zulässig, die der im Internet ver-
öffentlichten Begründung zu entnehmen sind.  
Jedenfalls sind aber in allen Fällen beim Betreten der jeweiligen Einrichtung stets die not-
wendigen Hygienemaßnahmen zu beachten. Zur Hilfestellung kann das Gesundheitsamt 
hinzugezogen werden. 

3. Die Betreiberinnen und Betreiber der unter 1. und 2. genannten Einrichtungen werden 

aufgefordert, die Bewohnerinnen und Bewohner anzuhalten, die Einrichtungen und das 

da zugehörige Außengelände nicht zu verlassen. 

4. Die Ziffer 5 der Allgemeinverfügung vom 18. März 2020 zur Ausweitung kontaktreduzie-
render Maßnahmen für Krankenhäuser etc. wird wie folgt ergänzt: 
Künftig dürfen im Einzelfall auch Nutzerinnen und Nutzer der Tagespflegeeinrichtungen 
in die Notbetreuung aufgenommen werden, 

 für die eine fehlende Betreuung in der Tagespflege aufgrund eines besonders hohen 
Pflege- oder Betreuungsaufwandes eine gesundheitliche Schädigung zur Folge hätte 
oder 

 die einer ärztlich verordneten Behandlungspflege bedürfen, die nicht durch pflegende 
Angehörige oder den ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden kann. 

5. Die Anordnungen gelten ab sofort bis einschließlich Sonnabend, den 18. April 2020. Eine 
Verlängerung ist möglich. 

Begründung 

Die Begründung der Allgemeinverfügung kann im Internet unter www.braunschweig.de ein-
gesehen werden. 

Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung tritt mit dem auf ihre Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig, erhoben 
werden. 

http://www.braunschweig.de/


Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO keine 
aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 
55, 38100 Braunschweig, gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung anordnen. 

 

Der Oberbürgermeister 

I. V. 

gez. 

Arbogast 
Stadträtin 

 


